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Avaleht>Kohtuasja algatamine>Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades>Tõendite kogumine
Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid 
menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel 
kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal 
Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta 
lõpuni.

Artikel 2 – Ersuchte Gerichte
Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um sich alle Gerichte (bzw. Behörden) anzeigen zu lassen, auf die sich dieser Artikel bezieht.
Liste der zuständigen Gerichte (oder Behörden)
Artikel 3 – Zentralstelle
Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um sich alle Gerichte (bzw. Behörden) anzeigen zu lassen, auf die sich dieser Artikel bezieht.
Liste der zuständigen Gerichte (oder Behörden)
Artikel 5 – Für die Ausfüllung des Formblatts zugelassene Sprachen
Englisch und Französisch.
Artikel 6 – Zugelassene Übermittlungswege der Ersuchen und der sonstigen Mitteilungen
Ersuchen werden für alle Verfahren auf dem Postweg entgegengenommen. Dies gilt jedoch nicht im Falle der gegenseitigen Vollstreckung von 
Unterhaltstiteln.
Ersuchen betreffend die gegenseitige Vollstreckung von Unterhaltstiteln werden per Post, Fax oder E-Mail akzeptiert.
Artikel 17 – Zentralstelle oder für Entscheidungen in Bezug auf Anträge auf unmittelbare Beweisaufnahme zuständige Behörde(n)
Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um sich alle Gerichte (bzw. Behörden) anzeigen zu lassen, auf die sich dieser Artikel bezieht.
Liste der zuständigen Gerichte (oder Behörden)
Artikel 21 – Von den Mitgliedstaaten geschlossene Übereinkünfte oder Vereinbarungen, die die Bedingungen nach Artikel 21 Absatz 2 erfüllen
Das Vereinigte Königreich beabsichtigt nicht, die mit anderen Mitgliedstaaten bestehenden zweiseitigen Abkommen zur Beweisaufnahme beizubehalten, hat 
aber die Mitgliedstaaten, mit denen solche Abkommen bestehen, von seinem Wunsch in Kenntnis gesetzt, sie auch weiterhin in allen Fällen anzuwenden, an 
denen diese Mitgliedstaaten und nicht der Europäischen Union angehörende Überseegebiete des Vereinigten Königreichs beteiligt sind.
Der folgenden Auflistung sind die Länder zu entnehmen, mit denen das Vereinigte Königreich zweiseitige Abkommen abgeschlossen hat, sowie das Datum 
dieser Abkommen:
Österreich 31.3.31    Griechenland 7.2.36
Belgien 21.6.22    Italien 17.12.30
Dänemark 29.11.32   Niederlande 31.5.32
Finnland 11.8.33      Portugal 9.7.31
Frankreich 2.2.22    Spanien 27.6.29
Deutschland 20.3.28   Schweden 28.8.30
Die nicht der Europäischen Union angehörenden Überseegebiete des Vereinigten Königreichs, auf die die zweiseitigen Abkommen weiter Anwendung 
finden, sind:
Kanalinseln
Insel Man
Anguilla
Bermuda
Britische Jungferninseln
Kaimaninseln
Falklandinseln und Nebengebiete
Montserrat
Hoheitszonen Akrotiri und Dhekelia (Zypern)
St. Helena und Nebengebiete
Turks- und Caicosinseln

Die verschiedenen Sprachfassungen dieser Seite werden von den betreffenden Mitgliedstaaten verwaltet. Die Übersetzung wurde vom Übersetzungsdienst 
der Europäischen Kommission angefertigt. Es kann sein, dass Änderungen der zuständigen Behörden im Original in den Übersetzungen noch nicht 
berücksichtigt wurden. Die Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Informationen, die dieses Dokument enthält oder auf die es 
verweist. Angaben zum Urheberrechtsschutz für EU-Websites sind dem rechtlichen Hinweis zu entnehmen.
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